
    

 

 
Wichtige Regeln zum digitalen Arbeiten am RSG 

- In Auszügen aus der Richtlinie für die Nutzung digitaler Endgeräte und des Netzwerks am RSG1 - 
 

 Du darfst die IT-Ausstattung der Schule (z.B. Computer) und dein Schul-iPad nur für 
schulische Zwecke nutzen. Eine Änderung der Systemeinstellungen ist nicht erlaubt. 
 

 Die Nutzung unseres WLANs ist nur mit deinem Schul-iPad und der IT-Ausstattung 
der Schule gestattet.  
 

 Die Nutzung privater Endgeräte, wie z.B. deines Handys, ist am RSG während der 
Unterrichtszeit untersagt. Wenn du es trotzdem benutzt, darf es dir von Lehrkräften 
abgenommen werden und kann im Sekretariat erst nach dem Unterrichtsende 
abgeholt werden.  
Für Schüler*innen der Oberstufe gibt es eine Ausnahme. Sie können ihr Handy in 
Freistunden oder in ihrer langen Mittagspause im „Glaskasten“ nutzen. 
 

 Bringe dein Schul-iPad und deinen digitalen Stift immer aufgeladen mit in die Schule, 
damit du jederzeit damit im Unterricht arbeiten kannst.  
Weiterhin ist es nötig, dass du Papier und Schreibmaterialien dabeihast. Auch deine 
Bücher musst du in die Schule mitbringen. Es sei denn, die Lehrkraft sagt etwas 
anderes. 
 

 Wenn du dein Schul-iPad im Unterricht nicht benötigst, liegt es flach auf dem Tisch 
oder befindet sich in der Schultasche. So wirst du nicht davon abgelenkt. 
 

 Der Ton deines Schul-iPads ist in der Unterrichtszeit auszuschalten, damit der 
Unterricht nicht gestört wird. 

 
 Deine dich unterrichtende Lehrkraft hat immer das Recht die Nutzung deines Schul-

iPads festzulegen und darf auch den Bildschirm oder das Unterrichtsfach betreffende 
Inhalte einsehen. 

 
 Sonderregelung für die Jahrgangsstufen 5 bis 7: Die iPads verbleiben in der 

Schultasche, bis die Lehrkraft dazu auffordert, sie zu nutzen. 
 

 Das Aufrufen, die Speicherung und Verbreitung von Inhalten, die gegen Gesetze 
verstoßen (z.B. Inhalte zu Gewalt, Rassismus oder Beleidigungen) sind verboten. 
 

 Uns ist es wichtig, dass du die Rechte jeder Person unserer Schulgemeinschaft 
respektierst. Daher darfst du keine Fotos, Ton- oder Videoaufnahmen von anderen 
Personen machen, die dir dafür nicht die Erlaubnis gegeben haben.  

 
1 Einzusehen unter: www.das-rsg.de/profil/digitalisierung  

http://www.das-rsg.de/profil/digitalisierung


    

Grundsätze digitales Lernen am RSG 
Überblick SI und SII 

Stufe Lernpläne* Unterrichtsmaterial** Mitschriften/Heftführung iPad-
Tage 

Kommunikation Schulbuch*** 

5 Ausdruck  
(ggf. zusätzlich digital) 

Ausdruck 
 

analog  2  
 
 
 
 

Teams/Sdui  

 
analog*** 

 

(zusätzliche digitale Anschaffung 
der Schulbücher/Arbeitshefte 

über Lehrkraft möglich)  

6 Ausdruck  
(ggf. zusätzlich digital) 

Ausdruck 
 

analog  3 

7 Ausdruck  
(ggf. zusätzlich digital) 

Ausdruck 
(ggf. zusätzlich digital) 

analog 5 

8 digital 
 

digital 
(zusätzlich als Ausdruck, wenn 
von Lehrkraft gewollt) 

analog 
(aber digital, wenn von Lehrkraft gewollt) 

5  
Zusätzlich digitales 

Schulbuch - 
Fachschafts-
entscheidung 

9/10 digital 
 

digital 
(zusätzlich als Ausdruck, wenn 
von Lehrkraft gewollt) 

SuS entscheiden individuell: 
analog oder digital 
(aber analog, wenn von Lehrkraft gewollt) 

5 

EF-
Q2 

digital 
 

digital 
(zusätzlich als Ausdruck, wenn 
von Lehrkraft gewollt) 

SuS entscheiden individuell: 
analog oder digital 

5 

 
Anmerkungen zur iPad-Nutzung in den Jgst. 5-7: 
In den Jgst. 5-7 wird das iPad zur Kommunikation und zur digitalen Bereitstellung der Lernpläne mit dem dazugehörigen Arbeitsmaterial verwendet. 
Darüber hinaus wird das iPad nach pädagogischen Kriterien in angemessenem Umfang sukzessive in den Unterricht integriert. 

* 8-Q2: Lernpläne und dazugehöriges Material als Ausdruck erhältlich, wenn von SuS gewünscht.  

**  5-7: Einführender/punktueller/sukzessiver iPad-Einsatz im Unterricht [Fachschaft/Lehrkraft entscheidet über geeignete Themen zum iPad-Einsatz] 
8-Q2: Einbeziehung handschriftlicher Aufgaben auf Papier im Unterricht [Fachschaft/Lehrkraft entscheidet über geeignete Themen] 

*** 5-7: Zusätzliche digitale Anschaffung der Schulbücher/Arbeitshefte möglich [Entscheidung der Fachschaft] 


